
Satzungsentwurf für den
Förderverein Terrassenschwimmbad Nebra

S'l Name, Sitz und Geschäftsjahr

1. Der Verein fühft den Namen Förderve.ein Terrassenschwimmbad Nebra im Fotqenden
Verein genannt.

2. Der Verein hat seinen Sitz in Nebra und ist im Vereinsregister einzutragen.
3. Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

S 2 Zweckbestimmung

'1. .Das Terrassenschwimmbad d ent gesundheitsfödernden, sportlichen, kt]lture en und
sozialen Zwecken, insbesondere def Durchführlng des Schwimmunterrichtes jeglicher Art

2. Dieser Zweck wird ereicht durch die Förderung des Erhalts und damit der Nutzung des
Ter€ssenschwimmbades.

3. Der Satzungszweck soll erreicht werden durch die Beschaffung von Mitleln aller Art, wie
Beiträge, Spenden, Fördermittel oder die Durchführung von Vemnstaltungen, die der
Weüung dienen.

. Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des
Abschnitts'Steuefbegünstigte Zwecke" def Abgabenordnung in derjeweils gültigen Fassung.

4. Dea Vercin ist selbstlos tätig; er vedolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.
5. Mittel des Vereins dürfen nur f|r satzungsgemäße Zwecke veMendet werden. Die lvlitgliedel

des Vereins erhalten in ihrer Eigenschaft als lvlitglieder keine Zuwendungen aus Mitteln des

6. Es darf keine Person durch Alsgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind ooer Ourcn
unverhältnismäßig hoheVergütungen begünstigtwerden.

S 3 Mitgliedschaft

1. N4itglied kann jede natürliche oder juristische Person werden ab l6.Lebensjahr.
2. Der Verein besteht aus aktiven und Fördermitgliedem (ordentliche Mitglieder) sowie aus

Ehrenmitgliedean.
3. Aktive Mitglieder sind die m Verein direkt mitarbeitenden [Iitgljeder; Fördermitglieder sind

lvlitglieder, die sich zwar nicht aktiv innerhalb des Vereins betätigen, jedoch die Ziele und auch
den Zweck des Vereins in geeigneter Weise föfdern und unterstützen

4. Zum Ehrenmitglied weden l\,4itglieder ernannt, die sich in besonderer Weise um den Verein
verdient gemacht haben. Hiefür ist ein Beschluss der 1!litgliederversammtung erforderlich.

5. Ehrenmitglieder sind von der Beitragszahlung befreit, sie haben jedoch die gteichen Rechte
lnd Pflichten wie ordentliche lVitglieder und können insbesondere an sämUichen
Versammlungen und Sitzungen teilnehmen.

6. Der Mitgliedsbeit|ag wird von der IMitgliederversammtung festgelegt.

S 4 Rechte und Pflichten der Mitglieder

1. Die Mitgliede. sind befechtigt, an allen angebotenen Veranstaltungen des Vereins
teilzunehmen. Sie haben dar0ber hinaus das Recht, gegenUber dem Vorstand und der
Mitgliederversammlung Anträge zu stellen. In der Mitgliederversammlung kann das
Stimmrecht nur persönlich ausgeübt werden.
Vertreterjuristischer Personen bedürfen der Vollmacht des geseElichen Vert€ters

2. Die Mitglieder sind verpflichtet den Verein und den Vereinszweck, alch in der öffentlichkeii
in ordnungsgemäßer Weise zu untersttitzen.



S 5 Beginn/Ende der Mitgtiedschaft

1 Die N4itgliedschaff muss gegenüber dem Vorstand sch ftlich beantragt werden. über den
schriftiichen Aufnahmeantrag entscheidet der Vorstand mit einfacher Sttmmenmehrheit
abschließend Der Vorstand ist nicht verpfiichtei, Ablehnungsgfr.lnde dem Antragsteller/der
Ant€gstellerin mitzLrteilen.

2. Ummeldungen in der Mitgliedschaft (von aktiver t\4itgtiedschaft auf Fördermitgtjedschaft)
ist dem Vorstand schriftiich mizuterlen.

3. Die Mitgliedschaft endet dufch freiwi igen Austfitt, Ausschluss, Tod des Mitglieds oder Veflust
der Rechtsfähigkeit bei juristischen Personen.

4. Die freiwillige Beendigung der Mitg|edschaft muss durch schrifttiche Kündigung gegenüber
dem Vorstand erkläd werden

5. Der Ausschluss eines Mitgliedes mit sofortiger Wirkung und aus wichtigem Grund kann dann
ausgesprochen werden, wenn das [Iitglied in grober Weise gegen die Satzung, Ordnungen.
den Satzungszweck oder die Vereinslnteressen verstößt. übef den Ausschjuss ernes
ftritgliedes entscheidet der Vorstand mit einfacher Stimmenmehrheit. Dem Mitglied ist unter
F stsetzung von zwei Wochen Getegenheit zu geben, sich vor dem Vereinsausschluss zu den
erhobenen VoMüden schriftlich zu äußern. Bei schriftlicher Außerung entscheidet die
l\4itgliederversammlung abschtießend

6. Bei Beendigung der N4itgliedschaft, gteich aus wetchem Grund, ertöschen ale Ansprüche aus
dem [,,litgliedsveüältnis Eine Rückgabe von Beiträgen, Spenden oder sonstigen
UnterstüE!ngslelstungen ist grundsätzljch ausgeschlossen. Dea Anspruch des Vereins auf
rückständige Beit€gsforderungen bteibt hietuon unberUhrt.

S 6 O.gane des Vereins

1 Die l\4itgliederversammlung
2. Der Vorstand

S 7 Mitgl iederversammlung

1. Oberstes Organ des Vereins ist dle lVitgliederyersammlung, sie hat insbesondere folgende
Aufgaben:
- Die Jahresberichte entgegenzunehmen und z! beraten,
- Rechnungslegung f(jr das abgea!fene Geschäftsjahr,
- Entlastung des Voßtandes,
- (im Wahljahr) den Vorstand zu wählen,
- über die SaEung, Anderungen der Satzung sowie die Auflösung des Vereins zu oeslmmen.
- die Kassenprüfer zLr wählen, die weder dem Vorstand noch einem vom Voßtand berufenen
Gremium angehöaen und nicht Angestellte des Vereins seln dürfen.
Eine ordentliche lvlitgiiederuersammlung wird vom Vorständ des Vereins nach Bedarf.
mindestens aber einmal im Geschäftsjahr, nach l\röglichkeit im ersten Halbiahf des
Geschäftsjahres, einberufen. Die Etntadung erfolgt 14 Tage vorher schrifflich durch den
Vorstand mit Bekanntgabe der vodäufig festgesetten Tagesordnung an die dem Verein
zuletzt bekannte IVitgtiedsadresse

2. Die Tagesordnilng der ordentlichen Mitgliederversammlung hat insbesondere folgende punkte
zu umfassen,
- Bericht des Vorstandes.
- Eericht des Kassenprüfers,
- Entlastung des Vorstandes,
- Wahl des Vorstandes
- Wahl von zwei Kassenprüfern.
- Genehmigung des vom Vorstand votz ulegenden Haushaltsvoranschlage für das laufende
Geschäftsianr



Festsetzung der Beiträge/Umlagen für das laufende Geschäftsjahr bzw. Verabscnreoung von
Beitragsordnungen,
Beschlussfassung über vorliegende Antfäge.

3. Anträge müssen auf die Tagesordnung, gesetzt werden, wenn in der lvlitgliederversammlung
die l\/ehrheit der erschienenen stimmberechtigten I\,{itgtieder der Behandlung der Anlräge
zustmmt

4. Der Vorstand hat eine außerordentLche Mitgliederversammlung unvezüglich einzuberufen
wenn es das lnteresse des Vereins erfordert oder wenn die Einberufung von mindestens
einem Drittel der stimmbercchtigten Verelnsmitglieder dies schriftlich unter Angabe des
Zwecks und der Gründe vom Vorstand vedangt.

5. Def Vorsitzende oder sein Stel vertreter leitet die Mitgliederversammlung. Auf Vorscntag
des/der Voßilzenden kann die MitgliederveGammlung einen besonderen Versarnmlungsle ter
bestimmen.

6. Besch üsse der MitgliedeNersämmlung werden ln einem protokoll innerhalb von zwe
Wochen nach der ll,litgliederuersammlung niedergelegt und von zwei Vorctandsmitgliedern
unteeeichnet. Das Protokoll kann von jedem Vereinsmitglied eingesehen werden

S 8 StimmrechVBeschlussfähigkeit

1 . Siimmberechtigt s;nd orden iche und Ehrenmitglieder. Jedes [,4itgtied hat mit Vo endung des
16. Lebensjahres eine Stimme, die nur persönlich ausgeübt werden darf.

2. Die [4itgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die Anzahl der erschienen l\,litqliedel
beschlussfähig.

3 Die Mitgiiederversammlung fasst ihre Beschlüsse mit einfacher Mehrheit. Stimmenthaltungen
bleiben auße. Eetracht. Bei Stimmengteichheit gitt der gesteltte Antrag ats abgelehnt.

4. Abstimmungen in der I\ritgliederversammlung efolgen offen durch Handheben.
5- Für Satzungsänderungen und Beschlüsse zufAuflösung des Vereins ist eine

Dreiviertelmehrheit der erschienen Stimmbeßchtioten erforderlich.

S 9 Vo6tand

'1. Der Vo6tand setzt sich wie folgt zlsammen:
- ein VorsiEender
- ein stellve(retender Vo|sitzender
- ein Schatzmeister
- ein Schriftführer
- bls zu f0ni Beisitzer
- zwei Beisitzer ohne Stimmrecht
Sie werden von der It itgliederversammlung für die Da!er von vier Jahren im Block in offenel
Abstimrnung gewajhlt. Die !nbegrenzte Wiederwaht von Vorstandmitgliedern ist zulässig. Nach
dem Fristablauf bleiben die Vo.standsmitglieder bis z!m Antritt ihrer Nachfolger im Amt

2. Der Vorstand leitet verantwo( ich die Vereinsarbeit.
3. Vofstand m Sinne des S 26 BGB sind de/die erste Vorsitzende, de/die ste veatretende

Vorsitzende die den Vereln gerichtlich und außergerichUich zusammen vertreterr..
4. Der Vorstand beschljeßt mit einfacher Stimmenmehrheit. Der Vorstand ist beschlussfähig,

wenn mindestens fünf der lt/litgtieder anwesend sind oder schrifiljch zustimmen. Bei
Stimmengleichheit gilt der Antrag ats abgelehni.

5 Beschlüsse des Vorstandes werden in einem Sitz ungsprotokolt niedergelegt.
6. Scheidet ein Vorstandsmitglied vor Ablauf seine|/ihrer Wahizeit aus, ist der Vorsraao

befechtigt, ein kommissarisches Vorstandsmitglled zu berufen. Auf diese Weise bestimmte
Vo|standsmitglieder bleiben bis zur nächsten Vlitgliederversammtung im Amt.



S 10 Kassenprüter

'1. Uber die Jahresmitgliedervefsammlung sind zwei Kassenprüfer für die Dauer von vier Jahfen
zu wählen. Die Kassenprufer haben dle Aufgabe, Rechnungsbelege sowie deren
ordnungsgemäße VerbLch!ng und die 1\,4iftelverwendung zu prüfen und dabei insbesondere
die satungsgemäße und steuerlich korrekte IVittelverwendung festzustellen. Die Prüfung
erstreckt sich nicht äuf die Zweckmäßigkeit der vom Vorstand getätigien Aufgaben. Die
Kassenprüfer haben die IVlitgliederversammlung über das Ercebnis der Kassenprüfung zu
unterrichten.

S 1'1 Auflösung des Vereins

1. Bei Auflösung des Vereins/Wegfall der steuerbegünstigten Zwecke fällt das Vereinsvermögen
an die Stadt Nebra, die es ausschließlich und unrnittelbar an die Kindereinrichtungen in
Nebfa, Reinsdorf und Wangen für gemeinntttzige Zwecke veMenden soll.

2. Als Liquidatoren werden die im Amt beflndlichen vertretungsberechtigten Voßtandsmltglieder
bestimmt, soweit die N4itgliedetuersammlung nichts anderes abschließend beschließt.
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